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WASSERSCHUTZGEBIETSVERORDNUNG
des Landratsamtes Emmendingen zum Schutz des Grundwassers im Ein-
zugsgebiet der Tiefbrunnen I bis VI des Wasserversorgungsverbandes Mau-
racher Berg und Tiefbrunnen I und II Teninger Allmend der Gemeinden Te-
ningen und Emmendingen (LfU-Nr. 316-363)
vom 05.05.2022
Es wird verordnet auf Grund von
1. § 51 Abs. 1 und 2 sowie § 52 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in der
Fassung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 04.12.2018 BGBl. I, S. 2254 sowie
2. § 45 Abs. 1 und § 95 Abs. 1 des Wassergesetzes (WG) i. d. F. vom 03.12.2013
(GBl. S.389) zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.11.2018 (GBl. S. 439)

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich

(1) Im Interesse der öffentlichen Wasserversorgung wird zum Schutz des
Grundwassers im Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlagen Tiefbrun-
nen I bisVI des Wasserversorgungsverbandes Mauracher Berg und Tiefbrun-
nen I und II (Teninger Allmend) ein Wasserschutzgebiet festgesetzt.
(2) Lage der Wassergewinnungsanlagen:

(3) Das Wasserschutzgebiet erstreckt sich auf die Gemarkungen Denzlingen,
Emmendingen, Kollmarsreute, Wasser, Reute, Sexau, Nimburg, Teningen,
Vörstetten, Buchholz, Waldkirch, Holzhausen, Neuershausen.
Es gliedert sich in die weiteren Schutzzonen (Zone III A und III B), in die en-
gere Schutzzone (Zone II) und in den Fassungsbereich (Zone I).
DieZone III Aerstreckt sich auf die Gemarkungen Denzlingen, Wasser, Reute,
Nimburg, Teningen, Vörstetten.
Die Zone III B erstreckt sich auf die Gemarkungen Denzlingen, Kollmarsreu-
te, Wasser, Emmendingen, Reute, Sexau, Nimburg, Teningen, Vörstetten,
Buchholz, Waldkirch, Neuershausen, Holzhausen.
(4) Das Wasserschutzgebiet umfasst eine Fläche von ca. 4263 ha, davon lie-
gen in Zone III A ca. 1097 ha, in Zone III B ca. 2.986 ha.
(5) Das Wasserschutzgebiet erstreckt sich wie folgt:

Die genauen Grenzen des Wasserschutzgebietes und seiner Schutzzonen er-
geben sich aus der Übersichtskarte im Maßstab 1: 25.000 und der Flurkarte
im Maßstab 1: 2.500, in der die Zone III B hellgrün, die Zone III A dunkelgrün,
die Zone II gelb und die Zone I rot umgrenzt sind.
(6) Die Schutzgebietskarten sind Bestandteil dieser Verordnung. Die Verord-
nung mit Schutzgebietskarten liegt zur kostenlosen Einsicht durch jeder-
mann bei den Bürgermeisterämtern der
- Großen Kreisstadt Emmendingen, Landvogtei 10, 79312 Emmendingen
- Großen Kreisstadt Waldkirch, Marktplatz 1 -5, 79183 Waldkirch
- Gemeinde Denzlingen, Hauptstraße 110, 79211 Denzlingen
- Gemeinde Reute, Hinter den Eichen 2, 79276 Reute
- Gemeinde Sexau, Dorfstr. 61,79350 Sexau
- Gemeinde Teningen, Riegeler Str. 12, 79331 Teningen
- Gemeinde Vörstetten, Freiburger Str. 2, 79279 Vörstetten
- Gemeinde March, Am Felsenkeller 2, 79232 March
und der Unteren Wasserbehörde des Landratsamtes Emmendingen, Bahn-
hofstr. 2 - 4, 79312 Emmendingen während der Sprechzeiten aus.

§ 2 Schutzbestimmungen der Schutzgebiets und Ausgleichs-Verordnung

(SchALVO)

(1) Im Wasserschutzgebiet gelten die Schutzbestimmungen der Verordnung
des Ministeriums für Umwelt und Verkehr über die Schutzbestimmungen in
Wasser- und Quellenschutzgebieten und die Gewährung von Ausgleichsleis-
tungen (Schutzgebiets- und Ausgleichs-Verordnung (SchALVO)), vom
20.02.2001 (GBl. S. 145), zuletzt geändert durch Art. 15 Wasserrechtsneuord-
nungsgesetz vom 03.12.2013 (GBl. S. 389) in der jeweils geltenden Fassung.
(3) Inhaltsgleiche oder weitergehende Anordnungen dieser Verordnung blei-
ben unberührt.

§ 3 Schutz des Fassungsbereiches (Zone I)

(1) Die Zone I darf nur von den Eigentümern und den Nutzungsberechtigten
der Grundstücke, von den Bediensteten des Wasserversorgungsverbandes
Mauracherberg sowie des Wasserversorgungsverbundes Teningen/Emmen-
dingen, der Wasserbehörde, des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und
Bergbau und der Gesundheitsbehörde sowie von denjenigen Personen, de-
nen ein Betretungsrecht aufgrund sonstiger gesetzlicher Bestimmungen zu-
steht, betreten werden. Von Dritten darf die Zone I nur mit Zustimmung des
Betreibers der Wasserversorgungsanlage betreten werden.
(2) In der Zone I sind neben den nach der Schutzgebiets- und Ausgleichs-Ver-
ordnung (SchALVO) gestatteten Maßnahmen nur Maßnahmen der Wasser-
gewinnung und der Wasserversorgung zulässig.

§ 4 Schutz der engeren und weiteren Schutzzone (Zonen II und III)

(1) Für die engere und weitere Schutzzone (Zonen II, III A und B) gelten die
Regelungen in den §§ 5 bis 9.
(2) Die schutzgebietsspezifischen Anforderungen der Verordnung für Anla-
gen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) in ihrer jeweils
geltenden Fassung gelten nicht in Zone III B.

Rathaus Waldkirch
Tel. 07681 404 0
Fax 07681 404 179
Mail: postkorb@stadt-waldkirch.de
www.stadt-waldkirch.de

Allgemeine Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag   8.30 - 12.00 Uhr
Donnerstag  14.00 - 18.00 Uhr

zusätzlich telefonisch erreichbar:
Montag bis Mittwoch 14.00 - 15.30 Uhr

Ortsverwaltung Kollnau
Rathausplatz 1
Telefon 07681 4779 99 12 
Mail: ortsvorsteher-kollnau@stadt-waldkirch.de

Montag, Mittwoch, Freitag 8.30 - 12.00 Uhr
Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr

Ortsverwaltung Buchholz
Am Drescheschopf 1
Telefon 07681 97 63 
Mail: ortsvorsteher-buchholz@stadt-waldkirch.de

Dienstag, Donnerstag 8.30 - 12.00 Uhr
Mittwoch 14.00 - 18.00 Uhr

Ortsverwaltung Siensbach
Talbachstraße 31
Telefon 07681 88 01
Mail: ortsvorsteher-siensbach@stadt-waldkirch.de

Donnerstag 18.00 - 20.00 Uhr

Ortsverwaltung Suggental
Talstraße 34
Telefon 0162 288 42 08 
Mail: ortsvorsteher-suggental@stadt-waldkirch.de
Montag 18.00 - 20.00 Uhr

Wohnungswirtschaft
Gartenstraße 5
Telefon 07681 408 90
Mail: info@wowi-waldkirch.de

Technische Betriebe
Breitmatte 3
Telefon 07681 474 35 10
Bereitschaftstelefon 07681 474 35 20

Stadtwerke GmbH
(Strom, Gas, Wasser, Straßenbeleuchtung)
Fabrikstraße 15
Telefon 07681 477 88 90
Störung: Tel. 07681 493 99 95
Mail: info@sw-waldkirch.de

Öffnungszeiten Bürgerservice:
Montag und Dienstag  8.00 - 15.30 Uhr
Mittwoch und Freitag  8.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag  8.00 - 18.00 Uhr
1. Samstag im Monat  10.00 - 12.00 Uhr

Tourist-Information Waldkirch
Marktplatz 1–5, Tel. 07681 19433
Öffnungszeiten:

Montag, Dienstag, Mittwoch 8.00 - 15.30 Uhr
Donnerstag  8.00 - 18.00 Uhr
Freitag  8.00 - 15.30 Uhr
Samstag  10.00 - 12.00 Uhr

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Samstag 13.00 - 17.00 Uhr 

Sonntag 11.00 - 17.00 Uhr

Museumscafé ist derzeit geschlossen

Kirchplatz 14, Tel. 47 85 30

info@elztalmuseum.de

www.elztalmuseum.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag und  
Donnerstag 15.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch 10.00 - 13.00 Uhr
Freitag und Samstag 10.00 - 13.00 Uhr

Schlettstadtallee 9, Tel. 2 41 47 
info@mediathek-waldkirch.de

Öffnungszeiten:
Di. bis Do. 17.00 - 21.00 Uhr

und jeden zweiten Freitag 

18.00 - 22.00 Uhr

nach Voranmeldung

Fabrikstraße 16, Tel. 47 47 09
hausderjugend@abs.stadt-waldkirch.de

Sprechzeiten:

Montag bis Freitag  8.30 - 11.30 Uhr 

Merklinstraße 19, Tel. 55 70

www.musikschule-waldkirch.de 

Rettungszentrum
Lange Str. 118, 79183 Waldkirch

Telefon Rettungszentrum 47 43 83-0

Notruf Feuerwehr 112 

info@feuerwehr-waldkirch.de

www.feuerwehr-waldkirch.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag  9.00 - 16.30 Uhr

Emmendinger Str. 3, Tel. 49 01 27

roteshaus@abs.stadt-waldkirch.de

Sprechzeiten:

Montag bis Freitag nach Vereinbarung

Freie Str. 17, Tel. 07681 474 08 57

www.stadtarchiv-waldkirch.de

STÄDTISCHE EINRICHTUNGEN
Vorwahl

Telefon (0 76 81)www.stadt-waldkirch.de Schwimmbad-Allee 1, Tel. 474 10 30
schwimmbad@stadt-waldkirch.de
www.schwimmbad-waldkirch.de

Öffnungszeiten im Mai:
Dienstag bis Sonntag 12 bis 19.30 Uhr 

(Montag geschlossen)

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Fortsetzung auf Seite 4
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Nr. Schutzbestimmung Engere Schutzzone Weltare Schutzzone 

  II 1111111 A 
1 

III B 

10. 
Errichten, Erweitern 
und Betreiben von 
Abwasserkanälen und 
-leitungen 

 

 

verboten 

zulässig bei Beachtung der allgemein 
anerkannten Regeln der Technik, aktuell das 
ATV-DVWK Arbeitsblatt A 142 „Abwasserkanäle 
und -leitungen in Wassergewinnungsgebieten u 

11. 
Versickern und 
Versenken von 
Abwasser und 
Niederschlagswasser 

 

 

 

 

 

verboten, 
ausgenommen ist das 
breitflächige Versickern 

des auf land- und 
forstwirtschaftl ichen 
Wegen anfallenden 

Niederschlagswassers 
über bewachsene 
Bodenschichten 

verboten, ausgenommen sind: 

• das Versickern von nicht schädlich verun- 

reinigtem Niederschlagswasser über be- 
wachsene Bodenschichten oder gleichwertige 
Filterschichten, wenn eine nachteilige Verän- 
derung der Wasserbeschaffenhei t nicht zu 
besorgen ist 

• das Versickern des auf Verkehrsflächen 
anfallenden Niederschlagswassers über 
bewachsene Bodenschichten oder gleich- 
wertige Filterschichten nach Maßgabe der 
Technischen Regeln für die Ableitung und 
Behandlung von Straßenoberflächenwasser in 
der jewei ls geltenden Fassung 

 

Versickerungsanlagen sind gemäß den aktuell 
anerkannten Regeln der Technik, aktuell das 
DWA Arbeitsblatt 138 Planung Bau und Betrieb 
von Anlagen zur Versickerung von 
Niederschlagswasser   herzustellen. 

12. 
Verwertung von 
Bodenmaterial,soweit 
nicht von § 6 Nr.13 
erfasst 

verboten, 
ausgenommen ist die 

Wiederverwendung von 
unbelastetem 

Bodenmaterial am 
Herkunftsort 

 

 

zulässig, wenn eine nachteilige Veränderung der 
Wasserbeschaffenhei t nicht zu besorgen ist 

13. 
Ein- oder Aufbringen 
von Abfällen in oder 
auf Böden sowie der 
Einbau von Abfällen 
oder Ersatzbaustoffen 
in bodennahe tech- 
nische Bauwerke 

 

 

 

verboten 

 

zulässig, wenn die gesetzlichen Vorgaben 
eingehalten werden und eine nachteilige 
Veränderung der Wasserbeschaffenheit nicht zu 
besorgen ist 

14. 
Verwenden von 
teerhaltigem 
Straßenaufbruch im 
Straßenbau 

Verboten 

Fortsetzung auf Seite 6
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§ 5 Landwirtschaftliche, gartenbauliche und forstwirtschaftliche Nutzung

Neben den Schutzbestimmungen nach den §§ 2 und 3 gelten folgende Rege-
lungen:

§ 9 Duldungspflicht der Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grund-

stücken

Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des
Wasserschutzgebietes sind verpflichtet, zu dulden, dass Beauftragte des
Wasserversorgungsverbandes Mauracherberg sowie des Wasserversor-
gungsverbundes Teningen/Emmendingen und der staatlichen Behörden die
Flurstücke zur Beobachtung des Wassers und des Bodens betreten, Beobach-
tungsstellen einrichten, amtliche Kennzeichen anbringen und den Fassungs-
bereich umzäunen.

§ 10 Befreiung, Ausnahmen

(1) Das Landratsamt Emmendingen - Untere Wasserbehörde - kann auf An-
trag im Einzelfall von den in dieser Verordnung angeordneten Verboten, Be-
schränkungen, Duldungs- und Handlungspflichten widerruflich oder befris-
tet Befreiung nach § 52 Abs. 1 WHG erteilen.
(2) Die Befreiung kann mit Bedingungen und Auflagen versehen werden. Sie
kann nachträglich mit zusätzlichen Anforderungen versehen oder weiteren
Einschränkungen unterworfen werden, um das Grundwasser im Rahmen
dieser Verordnung vor nachteiligen Veränderungen seiner Eigenschaften zu
schützen, die bei der Erteilung der Befreiung nicht voraussehbar waren.
(3) Die Verbote der §§ 3 bis 8 gelten nicht:
1. für Maßnahmen des Betreibers der Wasserversorgungsanlagen des Was-
serversorgungsverbandes Mauracherberg und des Wasserversorgungsver-
bundes Teningen/Emmendingen, die der Wassergewinnung oder Wasser-
versorgung dienen. Solche Maßnahmen sind dem Landratsamt Emmendin-
gen - Untere Wasserbehörde - rechtzeitig vor der Durchführung anzuzeigen.
2. für das Errichten und Betreiben von Anlagen, die bereits vor Inkrafttreten
dieser Verordnung rechtmäßig zugelassen, errichtet oder betrieben wurden.
Für den Betrieb rechtmäßig zugelassener Anlagen gilt dies nur dann, wenn
der Betrieb innerhalb der Zulassung erfolgt. Die Betreiber können das Beste-
hen von Anlagen nach Satz 1 dem Landratsamt Emmendingen - Untere Was-
serbehörde - binnen 6 Monate nach Inkrafttreten der Verordnung zum Nach-
weis des Bestandschutzes anzeigen.
Die Berechtigung des Landratsamtes Emmendingen, zum Schutz der öffent-
lichen Wasserversorgung vor nachteiligen Einwirkungen Auflagen, Bedin-
gungen oder sonstige Anforderungen zu stellen, soweit das Wohl der Allge-
meinheit dies erfordert, bleibt unberührt.

§ 11 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 103 Abs. 1 Nr. 7a und 8 WHG und § 126 Abs.
1 Nr. 18 WG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. einem Verbot nach den §§ 3 bis 8 dieser Verordnung zuwiderhandelt,
2. einem Gebot nach § 9 dieser Verordnung zuwiderhandelt,
3. einer vollziehbaren Auflage nach § 10 Abs. 2 dieser Verordnung zuwider-
handelt.

Die Stadt Waldkirch gratuliert zum Geburtstag

c Waldkirch (Kernstadt)

Angela Maria Müller (70), Elisabeth Biederbick (90), Margarita Notburga Jo-
sef Köhle (75), Rita Gläser-Breyer (70), Margit Heidelinde Weis (75)
c Kollnau

Margrit Elise Erna Baumgartner (80), Johanna Kempf (75), Elfriede Maria
Henkels (95)
c Buchholz

Richard Karl Rudolf Moser 75

Herausgeber: Stadt Waldkirch

Verantwortlich für den amtlichen und redaktionellen Teil:

Oberbürgermeister Roman Götzmann, Stadt Waldkirch

§ 12 Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten folgende Verordnungen außer Kraft:
- Verordnung des Landratsamtes Emmendingen zum Schutz des Grundwas-
sers im Einzugsgebiet der Grundwasserfassungen der Horizontalfilterbrun-
nen I und II des Wasserversorgungsverbandes Mauracherberg vom
02.01.1995 und
- Verordnung des Landratsamtes Emmendingen zum Schutz des Grundwas-
sers im Einzugsgebiet der Grundwasserfassungen der Tiefbrunnen III und IV
des Wasserversorgungsverbandes Mauracherberg vom 19.03.1998 geändert
mit Rechtsverordnung vom 15.09.2004

Landratsamt Emmendingen

- Untere Wasserbehörde -

Emmendingen, den 05.05.2022

Hanno Hurth

Landrat

Hinweise:
1. Gemäß § 97 Wassergesetz ist eine Verletzung der in § 95 Abs. 2 - 4 Wasser-
gesetz genannten Verfahrens- und Formvorschriften nur beachtlich, wenn
sie innerhalb eines Jahres nach Erlass der Rechtsverordnung gegenüber dem
Landratsamt Emmendingen schriftlich geltend gemacht worden ist. Der
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen.
2. Gemäß § 97 Abs. 2 Wassergesetz sind Mängel im Abwägungsvorgang bei
der Festsetzung von Rechtsverordnungen nach § 95 Abs. 1 nur erheblich,
wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewe-
sen sind. Mängel der Abwägung werden unbeachtlich, wenn sie nicht inner-
halb von sieben Jahren seit Bekanntmachung der Rechtsverordnung schrift-
lich gegenüber der Wasserbehörde geltend gemacht worden sind, der Sach-
verhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.
3.DasWasserschutzgebiet ist nachderSchutzgebiets- undAusgleichsverord-
nung - SchALVO - bis auf weiteres als Normalgebiet einzustufen. Für die
Landbewirtschaftung und sonstige Bodennutzung sind daher außer der
Wasserschutzgebietsverordnung und den Regeln der ordnungsgemäßen
Landbewirtschaftung (OGL-Gebiet) nur die allgemeinen Schutzbestimmun-
gen der SchALVO anzuwenden.

Festsetzung der Rechtsverordnung
zum Schutz des Grundwassers

im Einzugsgebiet des Wasserversorgungsverbandes Mauracherberg und

der gemeinsamen Wasserversorgung Teningen/Emmendingen

Das Landratsamt Emmendingen – Untere Wasserbehörde – hat zum Schutz
des Grundwassers im Einzugsgebiet des Wasserversorgungsverbandes Mau-
racherberg und der gemeinsamen Wasserversorgung Teningen/ Emmendin-
gen für die öffentliche Wasserversorgung das bestehende Wasserschutzge-
biet gemeinsam neu festgesetzt.
Eine öffentliche Bekanntmachung des Entwurfes dieser Rechtsverordnung
wurde bereits durchgeführt. Nun erfolgt die Niederlegung der endgültigen
Fassung dieser Rechtsverordnung und der Lagepläne mit der Abgrenzung
dieses Wasserschutzgebietes.
Für die Tiefbrunnen I-VI wurden die vorhandenen Schutzgebiete erweitert
und für die Tiefbrunnen Allmend I und Allmend II neu ausgewiesen.
Das innerhalb dieses neu festgesetzten Wasserschutzgebietes liegende Was-
serschutzgebiet desZentrums für Psychiatriewird in einem gesondertenVer-
fahren ebenfalls neu ausgewiesen.
Das Wasserschutzgebiet zum Schutz der Tiefbrunnen erstreckt sich auf die
Gemarkungen Buchholz, Denzlingen, Emmendingen, Holzhausen, Koll-
marsreute, Neuershausen, Nimburg, Reute, Sexau, Teningen, Vörstetten,
Wasser. Es ist in die weitere Schutzzone (Zone III A und III B), die engere
Schutzzone (Zone II) und den Fassungsbereich (Zone I) gegliedert.
Die Zone I befindet sich auf den Gemarkungen Wasser, Vörstetten, Reute und
Teningen.
DieZone II erstreckt sichaufdieGemarkungenWasser,Vörstetten,Reuteund
Teningen und umfasst eine Fläche von 177 ha.
DieZone IIIAerstreckt sichzusätzlichaufdieGemarkungenDenzlingen,und
Nimburg und umfasst eine Fläche von 1097 ha.
Die Zone III B erstreckt sich zusätzlich auf die Gemarkungen Buchholz, Em-
mendingen, Holzhausen, Kollmarsreute, Neuershausen.
Die Rechtsverordnung und die dazugehörigen Karten, die den parzellen-
scharfen Verlauf des Schutzgebietes und der Schutzzonen wiedergeben, lie-
gen in der Zeit vom 10.06.2022 – 24.06.2022 beim Landratsamt Emmen-

dingen – Untere Wasserbehörde – 79312 Emmendingen, Bahnhofstr. 2-4, Zim-
mer239, zur kostenlosen Einsicht durch jedermann während der Sprechzei-
ten öffentlich aus.
Die Unterlagen können auch beim Bürgermeisteramt der Stadt Waldkirch,

Marktplatz 1-5, Zimmer Nr. 306 und auf der Internetseite des Landkreises
Emmendingen unter https: //www.landkreis-emmendingen.de/awb unter
der Rubrik „Aktuelle Informationen“ eingesehen werden.

Waldkirch, 09.06.2022
Gez. Götzmann, Oberbürgermeister

Verkehrsunfall im Rosenweg

Strickkreis spendet für den Mederlehof

Waldkirch. Die Lesung dieses

Abends ließen Veranstalter und Le-

ser, mit nur leider sehr wenigen Be-

suchern, ratlos zurück. Dabei war es

von Anfang an eine informative, le-

bendige Veranstaltung.

Vielleicht lag es an der diskreten
Presse-Arbeit, dass nur wenige Besu-
cher am 1. Juni zur Solidaritätslesung
Ukraine ins AWO-Stüble führten,
versuchten sich das Organisations-
team der AWO Waldkirch eine Erklä-
rung zu finden. Nach den Kundge-
bungen „Stand with Ukraine Elztal“,
die sowohl von prominenten Red-
nern als auch weit über 100 Interes-
senten besucht wurde, war man vor
allem enttäuscht. Die wenigen, die
gekommen waren, erlebten eine in-
formative, lebendige und berühren-
de Veranstaltung.

Nach der Begrüßung und einer
kurzen Einführung in den Abend,
durch Klaus Laxander, gab der Histo-
riker Dimitri Tolkatsch aus Kiew
einen sehr anschaulichen histori-
schen Abriss über die Historie der
Ukraine. Danach lasen Axel Wolber,
seine Tochter Leonie und seine Frau
Heike im Wechsel aus dem Buch „In-
ternat“ von Serhij Zhadan vor. Noch
vor der Pause berichtete Nataliia
Khylko vom Verein „OPEN“, wofür

Ein verpasster Abend?
Nur Wenige bei Solidaritätslesung Ukraine im AWO-Stüble

die Spenden (auch für den heutigen
Abend) eingesetzt werden. Leider
kam durch die geringe Besucherzahl
auchnureingeringesSpendenergeb-
nis zusammen. Es wurden 50 Euro
gespendet. Der AWO Ortsverein run-
dete diesen Betrag auf 150 Euro auf.
Nach der Pause rezitierte die Ge-
flüchtete Nastja aus Charkiw ein Ge-
dicht von Andrij Ljubka auf Ukrai-
nisch, das von Elena Weber aus
Odessa ins Deutsche übersetzt wur-
de. Der Abend klang mit 25 bemer-
kenswerten Fakten über die Ukraine
und einer Anekdote über einen Be-
such im Vorkriegs-Kiew aus.

VERANSTALTUNGEN, ANGEBOTE UND 
INFORMATIONEN DER STADT WALDKIRCH

Ende des Waldkircher Amtsblatts

Waldkirch. Am vergangenen Freitagnachmittag wurde die Abteilung
Waldkirch zu einem Verkehrsunfall in den Rosenweg alarmiert. Ein
PKW fuhr, aus noch zu klärender Ursache, vom Parkplatz des Fried-
hofs aus über den dortigen Grünstreifen, zwischen den Bäumen hin-
durch und prallte auf ein Fahrzeug auf der gegenüberliegenden Stra-
ßenseite, dessen Fahrer gerade im Begriff war seinen Wagen zu ver-
lassen. Ein weiteres Fahrzeug, das sich in diesem Moment auf dem
Rosenweg in Richtung Friedhofstraße bewegte, wurde ebenfalls in
den Unfall verwickelt. Eine Person wurde nach ersten Angaben ver-
letzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Aufgabe der
Feuerwehr war es, die Unfallstelle abzusichern und ausgelaufene Be-
triebsstoffe aufzunehmen. Die Einsatzstelle wurde anschließend an
die Polizei übergeben, welche die Ermittlungen zum Unfallhergang
aufgenommen hat. Foto: Feuerwehr Waldkirch

Waldkirch (hbl). Der Strickkreis des Seniorenwerkes hatte wieder
einen Tausender zusammen und übergab die zusammengerollten
Scheine Stadtpfarrer Thomas Braunstein. Fast das ganze Team hatte
sich mit Strickkreisleiterin Anneliese Birth mit eingefunden, um sich
gleichzeitig bei den Wollspendern und allen, die ständig stricken, zu
bedanken. Der Geldbetrag ist bei ihrem Stand beim letzten Handwer-
kermarkt der Werbegemeinschaft zusammengekommen. Manche
zückten damals auch einfach den Geldbeutel, als sie den Verwen-
dungszweck hörten. Zugute kommt es dem Mederlehof, der von der
katholischen Pfarrgemeinde gegenwärtig saniert wird, um ihn dann
wieder den Kindern, Jugendlichen und Familien zur Verfügung zu
stellen. Dem Wunsche des Strickkreises entsprechend wird er die
Spende für die Anschaffung einer Tischtennisplatte verwenden.

Foto: Hubert Bleyer

Die Geflüchtete Nastja aus Charkiw

rezitierte ein Gedicht von Andrij

LjubkaaufUkrainisch, das vonElena

Weber aus Odessa ins Deutsche

übersetzt wurde. Foto: privat


